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1 Aufgabenstellung

Im Ergebnis der im Herbst 2017 durch das Landesamt für Umwelt (LfU) veröffentlichten strategi-

schen Lärmkartierung der Stufe 3 für Hauptverkehrsstraßen besteht für die Gemeinde Panketal die 

Pflicht zur Meldung eines Lärmaktionsplans der Stufe 3. Im Jahr 2015 wurde durch HOFFMANN-

LEICHTER bereits ein Lärmaktionsplan der Stufe 2, basierend auf der strategischen Lärmkartierung 

2012, erarbeitet.1

Für die Stufe 3 muss dieser anhand der neuen Kartierungsdaten aktualisiert werden. Die Ver-

änderungen der Eingangsdaten der Lärmkartierung ergeben sich in der Regel bei den zu Grunde 

gelegten Verkehrsmengen der kartierten Straßen sowie bei der im Datenmodell hinterlegten 

Einwohneranzahl und -verteilung auf Wohngebäude, sodass Auswirkungen auf die zu betrachten-

den Pflichtstraßen sowie auf die Schwerpunkte der Betroffenheit nicht auszuschließen sind. 

Aus diesem Grund soll das im Jahr 2015 erarbeitete Maßnahmenkonzept evaluiert sowie geprüft 

werden, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen für die kartierungspflichtigen Straßenabschnitte in der 

Zwischenzeit umgesetzt wurden. Im vorliegenden Bericht werden zum einen die Ergebnisse dieser 

Untersuchung wiedergegeben, zum anderen wird gegebenenfalls auf die Unterschiede gegenüber 

der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung für die Gemeinde Panketal eingegangen.

1 Vgl. HOFFMANN-LEICHTER | Lärmaktionsplan (Stufe 2) für die Gemeinde Panketal | Beschlussfassung vom 22.07.2015
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2 Methodik der Lärmaktionsplanung

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Grundlage der Lärmaktionsplanung bildet die EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 

2002/49/EG), welche in den Jahren 2005 mit dem

 � Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm

und 2006 mit der

 � Vierunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Lärmkartierung - 34. BlmSchV)

sowie einer Reihe „Vorläufiger Berechnungsmethoden“:

 � Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen 
(VBUSch)

 � Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 
(VBUS)

 � Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen 
(VBUF)

 � Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie 
und Gewerbe (VBUI)

in deutsches Recht umgesetzt wurde.

2.2 Durchführung

Die Zuständigkeiten für die strategische Lärmkartierung bzw. für die Lärmaktionsplanung sind in 

der EU-Umgebungslärmrichtlinie nicht festgelegt. In der Bundesrepublik Deutschland ist ab dem 

1. Januar 2015 das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) sowohl für die Lärmkartierung als auch für die 

Lärmaktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken zuständig2. Die Zuständigkeit für Lärmkartierung 

und Lärmaktionsplanung  an Hauptverkehrsstraßen wird durch die Bundesländer geregelt. Im Land 

Brandenburg wird die strategische Lärmkartierung in Zuständigkeit des Landesamts für Umwelt 

erarbeitet und veröffentlicht. Für die Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrsstraßen stellen die 

Kommunen die zuständigen Behörden dar (vgl. Tabelle 2-1).

2 Elftes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 02.07 2013
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Die EU-Umgebungslärmrichtlinie definiert Haupteisenbahnstrecken, Hauptstraßen und 

Großflughäfen anhand ihrer jährlichen Verkehrsbelastung. Die Untersuchungsgrenzen liegen seit 

der zweiten Stufe bei 30.000 Zügen / Jahr für Haupteisenbahnstrecken, 3 Mio. Kfz / Jahr für 

Hauptverkehrsstraßen sowie für 50.000 Flugbewegungen / Jahr für Großflughäfen.

Die gesetzlichen Fristen zur Aufstellung der strategischen Lärmkarten bzw. Lärmaktionspläne der 

Stufe 3 sind für den 30.06.2017 bzw. den 18.07.2018 festgelegt (vgl. Tabelle 2-2).

Tabelle 2-1 Zuständigkeiten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung in Brandenburg

Quelle / Kriterium
Zuständigkeit

strat. Lärmkartierung Lärmaktionsplanung

Hauptverkehrsstraßen 
> 3 Mio. Fahrzeuge / Jahr

Landesamt für Umwelt Städte und Gemeinden

Haupteisenbahnstrecken 
> 30.000 Züge / Jahr

Eisenbahn-Bundesamt Eisenbahn-Bundesamt

Tabelle 2-2 Untersuchungsgrenzen und Termine

Stufe Quellen / Kriterien
Termine

Lärmkartierung Lärmaktionsplanung

1

Hauptverkehrsstraßen 
> 6 Mio. Fahrzeuge / Jahr 
Haupteisenbahnstrecken 

> 60.000 Züge / Jahr

30.06.2007 18.07.2008

2

Hauptverkehrsstraßen 
> 3 Mio. Fahrzeuge / Jahr 
Haupteisenbahnstrecken 

> 30.000 Züge / Jahr

30.06.2012 18.07.2013

3

Hauptverkehrsstraßen 
> 3 Mio. Fahrzeuge / Jahr 
Haupteisenbahnstrecken 

> 30.000 Züge / Jahr

30.06.2017 18.07.2018

… danach alle 5 Jahre

Die Erfassung der Lärmsituation erfolgt an Hand schalltechnischer Modellrechnungen sowie dar-

aus abgeleiteter strategischer Lärmkarten und Betroffenheitsabschätzungen. Zur Beschreibung der 

Lärmbelastung werden die Kenngrößen3 LDEN und LNight verwendet und ermittelt. Die Lärmbelastung 

bzw. Lärmbetroffenheit der Einwohner wird ausgedrückt durch die Anzahl Einwohner, bei denen 

der Immissionspegel an der Wohnungsfassade in ein bestimmtes Pegelintervall fällt.

Diese Intervalle haben nach den Vorgaben zur Umgebungslärmkartierung eine Breite von 5 Dezibel 

und die Intervallgrenzen fallen auf durch 5 teilbare Dezibelwerte. Beispiel: Im Intervall von 55 bis 

3 EU-Umgebungslärmrichtlinie, Anlage 1, Lärmindizes nach Artikel 5
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60 Dezibel werden alle Einwohner summiert, bei denen der Lärmindex größer ist als 55 Dezibel 

und nicht größer als 60 Dezibel.

Durch die EU-Umgebungslärmrichtlinie sind keine Grenzwerte für die Betroffenheit 
festgelegt. Durch das Land Brandenburg wurden im Rahmen eines Strategiepapiers 
zur Lärmaktionsplanung4  sogenannte Prüfwerte definiert. Diese liegen bei 65 dB(A) für 
den Gesamttag und bei 55 dB(A) für die Nacht.5 Diese Werte entsprechen der von der 

Lärmwirkungsforschung konstatierten Schwelle zur Gesundheitsgefährdung durch Umgebungslärm, 

weichen jedoch von den Immissionsgrenzwerten in der 16. BImSchV ab, die in Abhängigkeit von 

der jeweiligen Gebietsnutzungen definiert sind (z.B. Allgemeines Wohngebiet: tags 59 dB(A) | 

nachts 49 dB (A)).

Die Ermittlung der Kenngrößen LDEN und LNight erfolgt für den Straßenverkehr nach VBUS.6 Dies 

ist an die sonst in Deutschland verwendeten RLS-907 angelehnt, wurde jedoch an die Vorgabe 

der EU-Umgebungslärmrichtlinie angepasst. So wird beispielsweise Schwerverkehr nach VBUS ab 

einer Fahrzeugmasse von 3,5 t definiert und nicht wie in der RLS-90 ab einer Fahrzeugmasse von 

2,8 t.

4 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL): Strategie des Landes Brandenburg zur 
Lärmaktionsplanung | Stand: 27.03.2017

5 Der Bezugszeitraum für den Gesamttag ist LDEN = 0-24 Uhr, für die Nacht LNight = 22-6 Uhr. 

6 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen

7 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen
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3 Untersuchungsgebiet

3.1 Gemeinde Panketal

Die Gemeinde Panketal gehört zum Landkreis Barnim des Landes Brandenburg und befindet sich 

an der nordöstlichen Grenze zur Bundeshauptstadt Berlin. Auf einer Fläche von ca. 25,8 km² leb-

ten zum Zeitpunkt der letzten Feststellung Ende 2016 ca. 20.350 Einwohner.8

Panketal besteht seit der Gemeindegebietsreform 2003 aus den beiden Ortsteilen Schwanebeck 

und Zepernick.

3.2 Umgebungslärmquellen

3.2.1 Hauptlärmquellen

Hauptverkehrsstraßen

Hauptverkehrsstraßen sind Straßen, deren Verkehrsbelastung über den Untersuchungsgrenzen von 

8.000 Kfz/24 h liegt und für die somit eine Pflicht zur Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung 

besteht. In der Gemeinde Panketal handelt es sich konkret um die Hauptverkehrsstraße

 � L 200, südlich der L 313 im Ortsteil Schwanebeck (Dorfstraße)

sowie um die beiden im Gemeindegebiet verlaufenen Abschnitte der Bundesautobahnen

 � A 10 und

 � A 11.

Im Vergleich zur zweiten Stufe der Umgebungslärmkartierung hat sich der Umfang des Pflichtnetzes 

somit verringert. Die Abschnitte der L 314 (Bucher Straße, Alt Zepernick, Bernauer Straße) sowie 

der L 200 (nördlich der L 313) gehören nicht mehr zum Pflichtnetz und sind nachfolgend als 

»Sonstige Lärmquellen« aufgeführt (vgl. Kapitel 3.2.2).

8 Land Brandenburg | Statistischer Bericht, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand, Dezember 2016 (Online abrufbar unter: https://www.
statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2018/SB_A01-07-00_2016m12_BB.xlsx; zuletzt aufgerugen am 15.05.2018)
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Haupteisenbahnstrecken

Die Haupteisenbahnstrecke der so genannten »Stettiner Bahn« ist ebenfalls eine kartierungs-

pflichtige Hauptlärmquelle. Diese durchquert das Gemeindegebiet Panketal im Ortsteil Zepernick 

und verläuft von Südwesten aus Berlin kommend Richtung Bernau nach Nordosten. Die Trasse der 

Stettiner Bahn verläuft teilweise in Hochlage und umfasst zwei Fernbahn- und ein S-Bahngleis, 

welches westlich der Fernbahngleise angeordnet ist. Im Bereich des Bahnhofs »Zepernick« beste-

hen zwei Gleise für die S-Bahn, damit Zugkreuzungen stattfinden können.

Im Rahmen der strategischen Lärmkartierung 2017 des Eisenbahn-Bundesamtes erfolgte für die 

Gemeinde Panketal auch eine Kartierung des Bahnlärms. Die Analyse der Lärmbetroffenheit er-

folgt in Kapitel 4.2.

3.2.2 Sonstige Lärmquellen

Sonstige Lärmquellen stellen im Gemeindegebiet Panketal jene kartierten Straßen dar, die keiner 

Kartierungspflicht mehr unterliegen. Dies betrifft in Stufe 3 folgende Straßenabschnitte:

 � L 314 (Bucher Straße, Alt Zepernick, Bernauer Straße)

 � L 200 (nördlich der L 313)

Im Rahmen der zweiten Stufe wurde nach Anregungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung  

der nicht-kartierungspflichtige Lindenberger Weg in Schwanebeck mit in die Betrachtung der 

zweiten Stufe aufgenommen. Da jedoch festgestellt wurde, dass es sich bei diesem um keinen 

Schwerpunkt der Lärmbetroffenheit handelt und zudem bereits eine Reihe von Maßnahmen um-

gesetzt sind (Tempo 30, abschnittsweise Durchfahrtsverbote), erfolgt an dieser Stelle keine erneu-

te Betrachtung des Lindenberger Wegs.

Zur Evaluierung des Maßnahmenkonzepts aus der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung wurden 

alle Straßenabschnitte - sowohl die aktuell kartierungspflichtigen als auch die nicht mehr der 

Kartierungspflicht unterliegenden Straßen - im Mai 2018 einer Ortsbefahrung unterzogen sowie 

die Umsetzung für die 2013 vorgeschlagenen Maßnahmen geprüft.
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4 Bestandsanalyse (Lärmkartierung)

4.1 Strategische Lärmkartierung für das kartierungspflichtige Straßennetz

In Brandenburg wurden die Schallausbreitungsberechnungen zur Kartierung des 

Straßenverkehrslärms zentral durch das Landesamt für Umwelt (LfU) veranlasst.

Die Gemeinde Panketal wird durch mehrere Landesstraßen erschlossen. Die L  314 durchquert 

den  Ortsteil Zepernick von Südwesten nach Nordosten in paralleler Lage zur Eisenbahnstrecke 

der »Stettiner Bahn«. In Nord-Süd-Richtung verkehrt die L 200 durch den Ortsteil Schwanebeck; 

dort wird im Ortszentrum die L 313 gekreuzt, welche in Ost-West-Richtung verläuft. An der süd-

lichen Gemeindegrenze verläuft zudem die BAB  A  10 in Ost-West-Richtung; an der östlichen 

Gemeindegrenze die BAB A 11. In Anlage 1 sind die kartierungspflichtigen Straßen im Sinne der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie sowie die sonstigen kartierten Straßen dargestellt.

4.1.1 Anzahl an Betroffenen

Aus dem Bericht zu den Lärmkarten des Jahres 2017 (siehe Anlage 6f.) geht hervor, dass in 

der Gemeinde Panketal an den kartierungspflichtigen Straßen mit einem DTV von mehr als 

8.000 Kfz/24h ca. 50 Personen über dem Prüfwert von 65 dB(A) ganztags bzw. ca. 127 Personen 

über dem Prüfwert von 55 dB(A) nachts betroffen sind. Die Lärmkarten können Anlage 8 und 

Anlage 9 entnommen werden. 

In der nachfolgenden Tabelle 4-1 werden die Belastetenzahlen aus der zweiten Stufe und der 

dritten Stufe gegenübergestellt. Der dort dargestellte Rückgang der Betroffenheit ist vor dem 

Hintergrund des deutlich kleineren Pflichtnetzes der Lärmkartierung gegenüber der Stufe 2 der 

Lärmaktionsplanung zu betrachten und kann daher keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der 

Betroffenheit entlang der kartierungspflichtigen Straßen liefern. 
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Tabelle 4-1 Anzahl Lärmbetroffener im Gemeindegebiet Panketal | Lärmkartierung 2012 und 2017

Beurteilungspegel [dB(A)] Anzahl Betroffener 
(Lärmkartierung 2012)

Anzahl Betroffener 
(Lärmkartierung 2017)

Veränderung 
(absolut)

LDEN (Gesamttag)

> 55 1.013 473 -540

> 60 425 178 -247

> 65 92 50 -42

> 70 5 3 -2

> 75 0 0 0

LNight (Nacht)

> 45 1.272 821 -451

> 50 680 238 -442

> 55 143 127 -16

> 60 14 7 -7

> 65 0 0 0

> 70 0 0 0

Es ist des Weiteren zu beachten, dass die meisten kartierungspflichtigen Straßen des Gemeinde-

gebiets Panketal nicht innerhalb der Ortschaft liegen, da es sich primär um Bundesautobahnen 

handelt (Anlage 1). Daher ist davon auszugehen, dass sich die in den Lärmkarten des Jahres 2017 

(welche die Betroffenheit für das gesamte Gebiet wiedergeben) genannten Betroffenen gebündelt 

an der Dorfstraße südlich der L 314 in Schwanebeck befinden (vgl. Abbildung 4-1).
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4.1.2 Verkehrstechnische Eingangsgrößen

Die Verkehrsmengen werden der strategischen Lärmkartierung des LfU für das Jahr 2017 ent-

nommen und denen von 2012 (Stufe 2) gegenüber gestellt. Die nachfolgende Tabelle 4-2 gibt 

die im Modell enthaltenen Zahlen aus 2012 und 2017 wieder. Es ist festzustellen, dass die 

Verkehrsbelastungen auf den auf Gemeindegebiet verlaufenden Autobahnabschnitten zugenom-

men, die Verkehrsmengen auf den Landesstraßen dagegen mehrheitlich abgenommen haben. Dies 

ist insbesondere für die L 314 relevant, die somit ihre Eigenschaft als Pflichtstraße verliert und 

nunmehr einen DTV von weniger als 8.000 Kfz/24h aufweist.

Tabelle 4-2 Verkehrsbelastungen der kartierten Straßen | Vergleich 2013 (Stufe 2) und 2018 (Stufe 3)

Straße DTV 2013 DTV 2018

A11 39588 43504

A10 (rechts) 50140 51416

A10 (links) 46692 49844

L200 (südlich KP L313) 14436 11076

L200 (nördlich KP L313 - südlich Abfahrt A11) 9528 6244

L200 (nördlich Abfahrt A11) 10216 6244

L313 1076 1080

L314 8456 6696

4.2 Strategische Lärmkartierung für Eisenbahnstrecken

Die Schallausbreitungsberechnungen zur Kartierung des Schienenverkehrslärms sind durch das 

Eisenbahnbundesamt (EBA) zentral für das gesamte Schienennetz in Deutschland veranlasst wor-

den. Für das Gemeindegebiet von Panketal bei Berlin erfasste das EBA 280 Personen mit einer 

Belastung über dem Prüfwert von 65 dB(A) im Gesamttag sowie 420 Personen über dem Prüfwert 

von 55 dB(A) für die Nacht (siehe nachfolgende Tabelle 4-3 bzw. Tabelle 4-4). Die vom EBA veröf-

fentlichten Karten für die Gemeinde Panketal sind in Anlage 2 bis Anlage 5 enthalten.

Tabelle 4-3 Belastete Einwohner durch Schienenverkehrslärm im Gesamttag

Pegelbereich [dB(A)] 55<LDEN≤60 60<LDEN≤65 65<LDEN≤70 70<LDEN≤75 LDEN>75

Belastete [Einwohner] 1.390 490 280 120 30

Tabelle 4-4 Belastete Einwohner durch Schienenverkehrslärm in der Nacht

Pegelbereich [dB(A)] 45<LNight≤50 50<LNight≤55 55<LNight≤60 60<LNight≤65 65<LNight≤75 LNight>70

Belastete [Einwohner] 2.740 1.050 420 260 80 <10
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5 Maßnahmenplanung

5.1 Langfristige Strategie

Die Grundzüge der langfristigen Strategie für die Lärmaktionsplanung der Gemeinde Panketal 

wurden bereits in der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung definiert:

 � Lärmprävention und Vermeidung von zusätzlicher Betroffenheit
 � Vermeidung unnötiger Kfz-Fahrten

 � Ausbau der Förderung des Mobilitätsangebots für Elektrofahrzeuge

 � Angleichung der ÖPNV-Taktzeiten an die Öffnungszeiten der stationären Handels-, 
Gastronomie-, Kultur-, Freizeit- und Dienstleistungseinrichtungen

 � Förderung des Radverkehrs zwischen den Ortsteilen Zepernick und Schwanebeck
 � Instandhaltung vorhandener Radwegeverbindungen

 � Fahrbahnoberflächen - auch in Nebenstraßen - radfahrerfreundlich gestalten

 � Beseitigung von Gefahrenpunkten

 � ausreichende Fahrradstellplätze (z.B. für Lastenräder in Verbindung mit 
Dienstleistungsverkehr)

 � Förderung des Fußgängerverkehrs innerhalb der Ortsteile Zepernick und Schwanebeck
 � Instandhaltung und ggf. Befestigung vorhandener Gehwege

 � Schaffung sicherer Querungsmöglichkeiten, wo diese fehlen

 � Beseitigung von Umwegewiderständen

 � Vermeidung lärmerzeugender Strukturen innerhalb des Gemeindegebiets
 � Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten über kurze Wege sicherstellen

 � keine Zersiedelung bei der weiteren Entwicklung der Gemeinde

5.2 Maßnahmen für Schwerpunkte der Lärmbetroffenheit

5.2.1 Möglichkeiten zur Lärmminderung an Straßen

Die wesentlichen Eingangsgrößen für die Schallemission an Straßen sind:

 � das Verkehrsaufkommen (einschließlich des Schwerverkehrsanteils) mit sei-
ner tageszeitlichen Verteilung auf die Zeitbereiche Tag, Abend und Nacht,

 � die Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche (Pflaster, Asphalt etc.) sowie

 � die Geschwindigkeit, mit der gefahren wird (bzw. gefahren werden darf).
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Eine wirksame und auch subjektiv wahrnehmbare Minderung des Straßenverkehrslärms kann in-

nerorts nur über eine Einflussnahme auf diese Einflussgrößen erfolgen. Eine Unterbrechung der 

Schallausbreitung, wie sie außerorts mit Lärmschutzwänden und -wällen praktiziert wird, verbie-

tet sich in Ortsdurchfahrten aus städtebaulichen und funktionalen Gründen.

5.2.2 Maßnahmenentwicklung für die einzelnen Betroffenheitsschwerpunkte

Für die einzelnen in Stufe 2 identifizierten relevanten Betroffenheitsschwerpunkte des 

Straßenverkehrslärms wird nachfolgend die Maßnahmenentwicklung im Rahmen der Bearbeitung 

der Lärmaktionsplanung Stufe 3 beschrieben. Mögliche Maßnahmen werden vor den veränderten 

DTV-Werten und der derzeitigen Bestandssituation diskutiert sowie deren Wirkungen abgeschätzt. 

Die Skizzierung des Umsetzungsstands der beschriebenen Maßnahmen erfolgt in Kapitel 5.2.3.

Bernauer Straße (L 314)

Ausgangssituation

 � DTV = ca. 6.696 Kfz / 24 h

 � SV-Anteil = ca. 1,2 %

 � vmax = 50 km/h

 � Belag: Asphalt

 � Beidseitig lockere Wohnbebauung

 � Betroffene LDEN>65 dB(A): 23 Einwohner (Stand: 2013)

 � Betroffene LNight>55 dB(A): 31 Einwohner (Stand: 2013)

Maßnahmendiskussion

Grundsätzlich kommen entlang der L 314 im Abschnitt der Bernauer Straße die Reduzierung der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf »Tempo 30« sowohl ganztags als auch in der Nacht in 

Betracht. 

Ein LKW-Fahrverbot ist aufgrund des niedrigen Schwerverkehrsanteils nicht sinnvoll, eine 

Reduzierung der Lärmemissionen durch einen lärmreduzierenden Fahrbahnbelag ist ebenfalls kei-

ne Option, da dies bereits umgesetzt worden ist. Die nur wenige hundert Meter entfernt parallel 

verlaufende Bundesautobahn A 11 bündelt bereits den Großteil des übergeordneten Verkehrs, in-
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sofern ist eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr (MIV) ebenfalls keine realistische 

Option.

Alt Zepernick (L 314)

Ausgangssituation

 � DTV = ca. 6.696 Kfz / 24 h

 � SV-Anteil = ca. 1,2 %

 � vmax = 50 km/h

 � Belag: Asphalt

 � Beidseitig lockere Wohnbebauung

 � Betroffene LDEN>65 dB(A): 28 Einwohner (Stand: 2013)

 � Betroffene LNight>55 dB(A): 36 Einwohner (Stand: 2013)

Maßnahmendiskussion

Grundsätzlich verhält sich die Situation entlang der L 314 im Abschnitt »Alt Zepernick« ähnlich der 

der Bernauer Straße, sind beide doch räumlich und städtebaulich analog zu bewerten.

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf »Tempo 30« ist sowohl ganz-

tags als auch in der Nacht in Betracht zu ziehen. Ein LKW-Fahrverbot ist infolge des niedrigen 

Schwerverkehrsanteils nicht zweckmäßig, eine Reduzierung der Lärmemissionen durch einen lär-

marmen Fahrbahnbelag wurde umgesetzt. Die nur wenige hundert Meter entfernt parallel verlau-

fende Bundesautobahn A 11 bündelt bereits den Großteil des übergeordneten Verkehrs, insofern 

ist eine Verlagerung vom MIV keine sinnvolle Option. Die Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage 

am Knotenpunkt Alt Zepernick / Schönower Straße wird in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr bereits 

praktiziert.

Bucher Straße (L 314)

Ausgangssituation

 � DTV = ca. 6.696 Kfz / 24 h

 � SV-Anteil = ca. 1,2 %

 � vmax = 50 km/h
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 � Belag: Asphalt

 � Beidseitig lockere Wohnbebauung

 � Betroffene LDEN>65 dB(A): 17 Einwohner (Stand: 2013)

 � Betroffene LNight>55 dB(A): 27 Einwohner (Stand: 2013)

Maßnahmendiskussion

Der Abschnitt der Bucher Straße folgt auf den vorherig diskutierten Abschnitten der L 314 in süd-

licher Fahrrichtung, insofern verhält sich die Situation ähnlich.

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf »Tempo 30« ist sowohl ganztags als 

auch in der Nacht eine mögliche Option. 

Ein LKW-Fahrverbot weist infolge des niedrigen Schwerverkehrsanteils auf dem genann-

ten Abschnitt kein großes Potential zur Senkung der Betroffenheit auf. Eine Reduzierung der 

Lärmemissionen durch einen lärmarmen Fahrbahnbelag konnte bereits umgesetzt werden und 

steht somit nicht als Handlungsoption zur Verfügung. Die nur wenige hundert Meter entfernt par-

allel verlaufende Bundesautobahn A 11 bündelt bereits den Großteil des übergeordneten Verkehrs, 

insofern kann der durchgehende MIV nicht weiter verlagert werden.

Dorfstraße

Ausgangssituation

 � DTV = ca. 6.244 Kfz  /  24  h (nördliche Ortsausfahrt Schwanebeck - Bucher 
Chaussee)

 � DTV = ca. 11.076 Kfz / 24 h (bis südliche Ortsausfahrt Schwanebeck)

 � SV-Anteil = ca. 2,5 % (nördliche Ortsausfahrt Schwanebeck - Bucher Chaussee)

 � SV-Anteil = ca. 4,3 % (bis südliche Ortsausfahrt Schwanebeck)

 � vmax = 50 km/h

 � Belag: Asphalt

 � Beidseitig lockere Wohnbebauung

 � Betroffene LDEN>65 dB(A): 47 Einwohner (Stand: 2013)

 � Betroffene LNight>55 dB(A): 56 Einwohner (Stand: 2013)
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Maßnahmendiskussion

Die Dorfstraße erschließt den Ortsteil Schwanebeck in Nord-Süd-Richtung und verläuft als 

Bundesstraße B 2 in unmittelbarer, paralleler Lage zur BAB  A 11 vor deren Einmündung in den 

Berliner Ring (BAB A 10, Autobahndreieck Barnim).

Hinsichtlich der möglichen Maßnahmen verhält sich dich Situation ähnlich derer der voran unter-

suchten Abschnitte der Landesstraße L 314.

Grundsätzlich kommen entlang der L 200 im Abschnitt der Dorfstraße die Reduzierung der zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit auf »Tempo 30« sowohl ganztags als auch in der Nacht in Betracht. 

Ein LKW-Fahrverbot ist aufgrund des bereits niedrigen Schwerverkehrsanteils in diesem Abschnitt 

keine sinnvolle Maßnahme. Eine Reduzierung der Lärmemissionen durch einen lärmreduzierenden 

Fahrbahnbelag steht nicht zur Option, da dieser bereits vorhanden ist. Die nur wenige hundert 

Meter entfernt verlaufenden Bundesautobahnen A 10 und A 11 bündeln bereits den Großteil des 

übergeordneten Verkehrs. Aus diesem Grund kann die Verkehrsbelastung durch eine Verlagerung 

vom MIV nicht mehr wesentlich gesenkt werden.

Bernauer Chaussee (L 200)

Ausgangssituation

 � DTV = ca. 6.244 Kfz / 24 h

 � SV-Anteil = ca. 2,5 %

 � vmax = 70 km/h (nördlich der Birkholzer Straße), vmax = 100 km/h (südlich der 
Birkholzer Straße)

 � Belag: Asphalt

 � Einseitig lockere Wohnbebauung

 � Betroffene LDEN>65 dB(A): 32 Einwohner (Stand: 2013)

 � Betroffene LNight>55 dB(A): 109 Einwohner (Stand: 2013)

Maßnahmendiskussion

Im Abschnitt der L 200 entlang der Bernauer Chaussee ergibt sich die besondere Situation, dass ne-

ben dem Verkehrslärm der L 200 selbst auch der Verkehrslärm der in unmittelbarer Nähe verlaufen-

den BAB A 11 Auswirkungen auf die Anzahl der Betroffenen hat. Diese Doppelbelastung nimmt mit 
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der Nähe zur Anschlussstelle Bernau-Süd zu. Hier bietet es sich eher an, Schallschutzmaßnahmen 

direkt an der Autobahn vorzusehen. Eine Lärmschutzwand entlang der BAB A 11 mindert den 

Lärm in Abhängigkeit von Höhe und Länge um ca. 5 bis 15 dB(A). Bei einem lärmmindernden 

Fahrbahnbelag kann von einer langfristigen Minderung um etwa 2 - 5 dB(A) ausgegangen wer-

den. Beide Maßnahmen sind geeignet, um die Anzahl der Betroffenen zu senken. Da sich der 

Autobahnabschnitt jedoch nicht innerhalb des Gemeindegebiets befindet, wäre die Erarbeitung 

eines gemeinsames Konzept mit der Stadt Bernau zu empfehlen.

Da der Abschnitt der L 200 eine Außerortsstraße darstellt und nördlich der Birkholzer Straße die 

zulässige Geschwindigkeit bereits auf 70 km/h begrenzt ist, scheidet eine weitere Reduzierung der 

Höchstgeschwindigkeit aus.

5.2.3 Umsetzungsstand der Maßnahmen aus Stufe 2

Im Lärmaktionsplan der Stufe 2 wurde bereits ein Konzept für mögliche Maßnahmen erar-

beitet. Die damals vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lärmminderung an Straßen sowie deren 

Umsetzungsstand sind in Tabelle 5-1 zusammengefasst.

Tabelle 5-1 Umsetzungsstand der Maßnahmen zur Lärmminderung an Straßen

Bereich Maßnahme Umsetzungsstand

Dorfstraße Tempo 30 ganztags
teilweise umgesetzt 
(Tempo 30 22-6 Uhr)

Alt-Zepernick Tempo 30 ganztags / nachts nicht umgesetzt

Bernauer Straße Tempo 30 ganztags / nachts nicht umgesetzt

Bucher Straße Tempo 30 ganztags / nachts nicht umgesetzt

Im folgenden Abschnitt werden die Maßnahmen aus Stufe 2 noch einmal erläutert.

L 314 (Bernauer Straße, Alt-Zepernick, Bucher Straße)

In Stufe 2 wurden für die Bernauer Straße, die Straße »Alt Zepernick« sowie die Bucher Straße 

die Maßnahmen »Tempo 30 nachts« und als Ergebnis der Mitwirkung der Öffentlichkeit ebenfalls 

»Tempo 30 ganztags« untersucht. Für den Bereich der Bernauer Straße wurde von der Gemeinde 

Panketal bereits ein Antrag auf die Anordnung von »Tempo 30« zur Lärmminderung gestellt.

Dieser Antrag wurde allerdings von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. Als Begründung 

wird angeführt, dass im Zuge der L 314 die Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-
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StV gemäß einer schalltechnischen Untersuchung des Büros EIBS9 nicht überschritten werden. 

Unberücksichtigt blieb dabei offenbar der Umstand, dass laut derselben Untersuchung im Zuge 

der Ortsdurchfahrt der L 314 durchgängig die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 dB(A) 

tags bzw. 49 dB(A) nachts) überschritten werden und somit der Unteren Straßenverkehrsbehörde 

ein breites Ermessen für die Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen eröffnet wird. Die 

Untere Straßenverkehrsbehörde stellte bisher jedoch ausschließlich auf die Immissionsrichtwerte 

der Lärmschutz-Richtlinien-StV ab.

Gemäß dem Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 17.07.2018 ist die Straßenverkehrsbehörde 

jedoch grundsätzlich zur Anordnung von Tempo 30 auf Basis eines Lärmaktionsplans verpflichtet, 

wenn dies die beste Maßnahme darstellt und die Verhältnismäßigkeit gegeben ist.

Für Stufe 3 werden daher also sowohl die Maßnahme »Tempo 30 nachts« als auch die 
»Tempo 30 ganztags« als weitergehender Prüfauftrag übernommen.

Dorfstraße (Schwanebeck)

Im LAP der zweiten Stufe wurde für die Dorfstraße in Schwanebeck die Maßnahme »Tempo 

30 ganztags« empfohlen und in der Folge durch die Gemeinde Panketal bei der Unteren 

Straßenverkehrsbehörde beantragt. Infolge dessen wurde auch hier mit der einer schalltechnischen 

Untersuchung7 eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV für 

Dorf-, Misch- und Kerngebiete von 72 dB(A) tags bzw. 62 dB(A) nachts untersucht. Dabei wurde 

festgestellt, dass im südlichen Abschnitt der Dorfstraße die Immissionrichtwerte der Lärmschutz-

Richtlinien-StV im Nachtzeitbereich (also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) überschritten werden, wo-

raufhin für diesen Zeitbereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h angeordnet wurde. 

Es sei darauf hingewiesen, dass im Tageszeitbereich (zwischen 6  Uhr und 22  Uhr) die 

Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV nur geringfügig unterschritten werden. Die 

Gefahrenlage im Sinne von § 45 StVO ist somit evident, zumal gleichzeitig die Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV als ermessensauslösende Schwelle deutlich überschritten werden. Auch hier soll-

te daher die Gemeinde (ggf. gerichtlich) prüfen lassen, inwieweit ein Ermessensfehler seitens der 

Straßenverkehrsbehörde vorliegt, da nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Kriterien als 

die Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV bei der Ermessensentscheidung heran-

gezogen wurden.

9 EIBS Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH (Hrsg.): Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung straßenverkehrsrechtlicher 
Maßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkung) unter dem Aspekt der Lärmminderung nach Lärmschutz-Richtlinien-StV, L 314, Abschnitt 010, OD 
Zepernick - Bernauer Straße, Alt Zepernick, Bucher Straße - L 200, Abschnitt 005 und Abschnitt 020, OD Schwanebeck, Gemeinde Panketal, Berlin 
Mai 2017.
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Eine weitere Möglichkeit zur Lärmminderung besteht in der Nachtabschaltung der 

Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Dorfstraße (L 200) / Bucher Chaussee (L 313). Hierdurch könn-

ten Lästigkeitszuschläge von Brems- und Anfahrvorgängen verringert werden, sofern dies nicht 

den Belangen der Verkehrssicherheit entgegen steht. 

Für die gesamte Ortsdurchfahrt Schwanebeck wird daher weiterhin eine ganztägige 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Sinne eines weitergehenden Prüfauftrags sowie 
eine Nachtabschaltung am Knotenpunkt Knotenpunkt Dorfstraße (L 200) / Bucher Chaussee 
(L 313) empfohlen. 
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5.3 Mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung an Bahnstrecken

Als störend empfundene Schallemissionen an Schienenwegen entstehen vor allem durch 

Wechselwirkungen im Rad-Schiene-System, durch welche die Räder der Fahrzeuge in Schwingung 

versetzt werden und dadurch eine Schallabstrahlung erfolgt. Maßnahmen zum Schallschutz an 

Schienenwegen beschränken sich daher nicht nur auf die Unterbrechung der Schallausbreitung 

mittels Lärmschutzwänden und -wällen, sondern können direkt an der eigentlichen Quelle anset-

zen. 

Die Deutsche Bahn ergreift einige Maßnahmen, durch die mittelfristig mit einer Minderung der 

Umgebungslärmbelastung durch den Bahnbetrieb zu rechnen ist:

 � Lärmabhängiges Trassenpreissystem
Mit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 hat die DB Netz AG das lärmabhängige Trassenpreissystem 
für Güterzüge eingeführt. Auf die regulären Trassenentgelte wird seit Juni 2013 ein Aufschlag 
erhoben, wenn in einem Güterzug nicht überwiegend »leise« Güterwagen eingestellt sind. Zusätz-
lich erhalten Güterwagenhalter, die einen vorhandenen Güterwagen von lauter auf leise Tech-
nik umrüsten, vom Bund einen laufleistungsabhängigen Bonus beim Einsatz eines umgerüsteten 
Güterwagens auf dem Streckennetz bundeseigener Eisenbahnen. Näheres hierzu regelt die vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fortgeschriebene Förderrichtlinie »Lär-
mabhängiges Trassenpreissystem« vom 17. Oktober 2013.

 � Umrüsten lauter Güterwagen auf LL-Sohlen
Ein Aufrauhen der Radlaufflächen durch die bisher üblichen Graugussklotzbremsen wird durch 
eine Umrüstung auf K-Sohlen10 oder LL-Sohlen11 verhindert. Das Fahrgeräusch von Zügen kann 
so erheblich gesenkt werden. Mit der Förderung der Umrüstung durch den Bund wird ein we-
sentlicher Anreiz für die Wagenhalter gegeben, bis zum Jahr 2020 etwa 80 Prozent der ungefähr 
180.000 Güterwagen, die auf den Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes für den Güter-
transport eingesetzt werden, auf lärmmindernde Technik umzurüsten. Damit soll die Lärmbelas-
tung im Schienenverkehr Deutschlands bis zum Jahr 2020, gemessen an der Situation im Jahr 
2008, um die Hälfte vermindert werden. Neu zugelassene Güterwagen werden ab Werk mit K- 
oder LL-Sohlen ausgestattet.

 � Lärmsanierungsprogramm
Zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes wurde durch 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die »Richtlinie zur Förderung von 
Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes« 
erarbeitet. Die Priorität der zu bearbeitenden Streckenabschnitte hängt dabei neben der Lärm-
belastung auch von der Anzahl der betroffenen Anwohner/-innen ab. Somit werden bevorzugt 
Streckenabschnitte saniert, bei denen die Lärmbelastung besonders hoch ist und an denen viele 
Anwohner/-innen betroffen sind.

Auch schienenseitig kann die Bildung von lärmverursachenden Riffeln durch regelmäßi-

ges Schleifen der Schienenoberfläche verhindert werden. Dafür können heute schnellfahrende 

Schleifzüge verwendet werden, deren Einsatz sich weniger nachteilig auf den Betriebsablauf aus-

wirkt (sogenanntes Highspeed Grinding).

10 Komposit-Bremssohle

11 LL steht für »low noise - low friction« (engl. wenig Lärm - wenig Reibung)



Lärmaktionsplan (Stufe 3)
Gemeinde Panketal

Maßnahmenplanung  |  20 

Das Spektrum möglicher Maßnahmen zur Minderung des Bahnlärms und deren Wirkungspotenzial 

ist in der nachfolgenden Tabelle 5-2 zusammengefasst.

Tabelle 5-2 Übersicht möglicher Maßnahmen zur Lärmminderung an Bahnstrecken

Maßnahme Lärmminderungspotenzial Beschreibung

Einsatz von Verbundstoff- 
Bremsklotzsohlen

-10,0 dB(A)
Verwendung von K-Sohlen oder LL-Sohlen statt 

Grauguß-Klotzbremsen bei Güterwagen

Einbau von Radabsorbern -4 dB(A) Bei schnellfahrenden Fahrzeugen 

regelmäßiges 
Schienenschleifen

- 5 dB(A)
»Besonders überwachtes Gleis« 

gegen Riffelbildung

lückenlos 
verschweißtes Gleis

-6 dB(A) in Deutschland bereits Standard

Lärmschutzwände 
und -wälle

bis -15 dB(A) in Abhängigkeit von Höhe und Lage

durchgehendes 
Schotterbett auf Brücken

-9 dB(A) ggü. Brücken mit direkt aufgelagertem Gleis

Seitens der Gemeinde Panketal selbst können die oben genannten Maßnahmen nicht umge-

setzt werden. Es besteht ferner kein Rechtsanspruch auf Schallschutz an bestehenden Strecken. 

Allerdings kann die Gemeinde durchaus Maßnahmen zur Lärmminderung an Eisenbahnstrecken 

in ihren Lärmaktionsplan aufnehmen, wenn die Umsetzung dieser Maßnahmen in ihre eige-

ne Zuständigkeit fällt. Eine Einflussnahme auf die Entwicklung der Lärmbetroffenheit sei-

tens der Gemeinde kann etwa über die Bauleitplanung erfolgen, indem beispielsweise für neue 

Wohnbebauung entlang der Bahnstrecke bis zu einer gewissen Entfernung in den jeweiligen 

Bebauungsplänen Festsetzungen zum Schallschutz getroffen werden.

Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes12 sieht die Minderung 

der Lärmbelastung durch Eisenbahnverkehr vor. Streckenabschnitte mit hoher Lärmbelastung und 

vielen betroffenen Anwohnern werden bevorzugt saniert. Es sei an dieser Stelle darauf hingewie-

sen, dass der betreffende Schienenabschnitt durch die Gemeinde Panketal im Gesamtkonzept13 

der noch zu bearbeitenden Lärmsanierungsbereiche und -abschnitte enthalten ist. 

12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes | Stand: 06.12.2018

13 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Maßnahmen zur Lärmsanierung als Baustein der Lärmminderung an bestehenden 
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes | Stand: Januar 2019
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6 Mitwirkung der Öffentlichkeit

Die Gemeindevertretung beschloss am 16.10.18 die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des 

Lärmaktionsplanes der Gemeine Panketal - Stufe 3. Die öffentliche Auslegung und Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 14.01. - 22.02.2019 statt. Die Offenlage wurde 

im Amtsblatt der Gemeinde Panketal Nr. 15/2018 vom 31.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

Am 15.01.2019 wurde im Rathaus der Gemeinde eine Bürgerveranstaltung zum LAP durchgeführt 

(siehe Anlage 10) an der ca. 10 Personen teilnahmen. Neben der Vorstellung des rechtlichen und 

fachlichen Hintergrundes sowie des Zwischenstandes der Planung stand vor allem die Diskussion 

von Maßnahmen und Zielen mit den Bürgern im Vordergrund.

Die eingegangenen Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern wurden ausgewertet. Sie 

sind in anonymisierter Form in Anlage 12 inhaltlich wiedergegeben. Parallel zur öffentlichen 

Auslegung wurden die Träger öffentlicher Belange / Behörden um eine Stellungnahme gebeten 

(siehe Anlage 11).



Lärmaktionsplan (Stufe 3)
Gemeinde Panketal

Zusammenfassung  |  22 

7 Zusammenfassung

Die Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union regelt die alle fünf Jahre stattfindende stra-

tegische Lärmkartierung und die darauf aufbauende Lärmaktionsplanung. Im Jahr 2015 wurde 

für die Gemeinde Panketal der Lärmaktionsplan der zweiten Stufe erstellt; auch in der aktuel-

len dritten Stufe der Lärmkartierung besteht die Pflicht zur Erarbeitung eines Lärmaktionsplans, 

um bestehende Lärmprobleme im Gemeindegebiet zu regeln. Zu diesem Zweck werden die 

Straßenabschnitte, für die eine Untersuchungspflicht bestehen, betrachtet. Es handelt sich hierbei 

um die L 200 südlich der L 313 im Ortsteil Schwanebeck (Dorfstraße) sowie die im Gemeindegebiet 

verlaufenden Abschnitte der Bundesautobahnen A 10 und A 11.

Im Vergleich zur Lärmaktionsplanung der zweiten Stufe hat sich der Umfang der kartierten Straßen 

somit reduziert. Die Umsetzung der in Stufe 2 empfohlenen Maßnahmen zur Lärmminderung 

wurde für alle damals kartierungspflichtigen Straßen untersucht. Aus dem Maßnahmenpaket 

des Lärmaktionsplans der zweiten Stufe wurde konkret im Ortsteil Schwanebeck eine 

Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Dorfstraße (südlich der L 313) umgesetzt. Zudem 

wurde die weitergehende Relevanz der damals empfohlenen Maßnahmen geprüft.

Im Ergebnis werden innerhalb des Gemeindegebiets folgende Maßnahmen zur Lärmminderung 

empfohlen:

 � Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ganztags oder nachts (06-22 Uhr) 
im Zuge der L 314

 � Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30  km/h ganztags in der Dorfstraße in 
Schwanebeck

 � Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Dorfstraße (L 200) / 
Bucher Chaussee (L 313)
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Anlage 1 Kartierte Straßen im Gemeindegebiet Panketal
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Anlage 2 Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes LDEN (Blatt 2955)
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Nutzungshinweis

Quelle

¯
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ÜbersichtskarteTag-Abend-Nacht-
Lärmindex (LDEN)

Haftungshinweis
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Anlage 3 Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes LDEN (Blatt 2956) 
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Anlage 4 Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes LNight (Blatt 2955)
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Anlage 5 Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes LNight (Blatt 2956)
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Anlage 6 Bericht zu den Lärmkarten des Jahres 2017 für die Gemeinde Panketal

Bericht zu den Lärmkarten des Jahres 2017 für die Gemeinde  

Panketal 

1. Grafische Darstellung mit den Isophonen-Bändern für den Gesamttag (LDEN) und die 
Nacht (LNight) des Jahres 2017 

Die Karten mit den Isophonenflächen für das Gemeindegebiet Panketal sind in den nachfolgenden 
PDF-Kartenlinks jeweils für den Gesamttag (LDEN) und die Nacht (LNight) zu finden. 

Gesamttag (LDEN):  12060181T.pdf 

Nacht (LNight): 12060181N.pdf   

Ein Exemplar in Papierform liegt in der Verwaltung der Gemeinde Panketal vor. Die farbigen Isopho-
nenflächen stellen Pegel dar, die außerhalb der Gebäude an der Fassade in 4 Meter Höhe über dem 
Gelände berechnet wurden. 

2. Grafische Darstellung eines Wertes, bei dessen Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen 
in Erwägung gezogen oder eingeführt werden 

Isophonenflächen oberhalb der Richtwerte von 65 dB(A) für den Gesamttag (LDEN) bzw. 55 dB(A) für 
die Nacht (LNight) sind in den Karten für die Gemeinde Panketal entsprechend farblich dargestellt. 

Gesamttag (LDEN): 12060181TU.pdf 

Nacht (LNight): 12060181NU.pdf 

3. Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb 
der Isophonen-Bänder (gemäß 34. BImSchV § 4, Abs. 4) liegen 

LDEN in dB(A) >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75 

Anzahl 473 178 50 3 0 

 
LNight in dB(A) >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70 

Anzahl 821 238 127 7 0 0 

4. Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Zahl der Wohnungen, 
Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten 
 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

Fläche/km2 6 1 0 

Wohnungen/Anzahl 367 31 0 

Schulgebäude/Anzahl 0 0 0 

Kitagebäude/Anzahl 0 0 0 

Krankenhausgebäude/Anzahl 0 0 0 
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Anlage 7 Bericht zu den Lärmkarten des Jahres 2017 für die Gemeinde Panketal (Fortsetzung)

5. Allgemeine Beschreibung der Hauptlärmquellen 

Das Gemeindegebiet wird direkt oder indirekt durch Straßen mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr ver-
lärmt.  

Eine mögliche Verlärmung durch Haupteisenbahnstrecken des Bundes (mehr als 30.000 Züge/Jahr) 
wird durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Heinemannstraße 6, D-53175 Bonn als zuständige Be-
hörde ermittelt. Die Ergebnisse werden durch das EBA veröffentlicht. Ebenso wird die Lärmaktions-
planung bundesweit für alle betroffenen Kommunen durch das EBA durchgeführt. 

6. Beschreibung der Umgebung 

Die Beschreibung des Gemeindegebiets erfolgt anhand nachfolgender statistischer Kennzahlen. 

Gemeindeschlüssel Gemeindegebiet Landkreis Amt 

12060181 Panketal Barnim Panketal 

 

Fläche Bevölkerung Bevölkerungsdichte Wohngebäude Wohnungen 

in km² in Personen in Personen/km² Anzahl Anzahl 

25,85 19.789 766 8.272 9.627 

7. Angaben über durchgeführte und laufende Lärmaktionspläne und Lärmschutzprogram-
me 

Die Lärmaktionsplanung obliegt als Pflichtaufgabe im Land Brandenburg, da keine anderen Regelun-
gen getroffen wurden, gemäß § 47e Abs.1 den Gemeinden. Informationen zu durchgeführten und 
laufenden Maßnahmen zur Minderung des Umgebungslärms können in der jeweils zuständigen Ge-
meinde eingeholt werden. 

8. Angaben über die zuständigen Behörden 

Für die Lärmkartierung der 3. Stufe an Hauptverkehrsstraßen ist folgende Behörde zuständig:  

 
Landesamt für Umwelt (LfU) 
Referat T15 – Lärmschutz, anlagenbezogener Immissionsschutz         
Seeburger Chaussee 2 
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke 
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Anlage 8 Strategische Lärmkarte des Jahres 2017 für die Gemeinde Panketal | Pegelbereich LDEN 

Strategische Lärmkarte der 3. Stufe
gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Panketal

Zeichenerklärung
Straße

Gebäude

Lärmschutzwand/-wall

Gemeindegebiet

Landesamt
für 

Umwelt

Datum: 29.08.2017

Berechnungsgrundlagen:
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: ALK, LGB 2016
Geländemodell: DGM 1, LGB, 2016
Straßenmodell: Umweltstraßendatenbank LfU, 2017
   Quellen: 
   - Landesbetrieb Straßenwesen, Gemeinden,
     Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
     Klimaschutz Berlin

Verwendung mit Genehmigung:
- der Landesvermessung und Geobasisinformation
- Verwendung mit Genehmigung des Landesbetriebes
  Straßenwesen
- Verwendung mit Genehmigung der Senatsverwaltung
  für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

Pegelbereich
Lden
in dB(A)

55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

 >= 75

Zeichenerklärung
Straße

Straße > 3 Mio. Kfz/a

Gebäude

Lärmschutzwand/-wall

Gemeindegebiet

Datum: 29.08.2017

Berechnungsgrundlagen:
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: ALKIS, LGB 2016
Geländemodell: DGM 1, LGB, 2016
Straßenmodell: Umweltstraßendatenbank LfU, 2017
   Quellen: 
   - Landesbetrieb Straßenwesen, Gemeinden,
     Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
     Klimaschutz Berlin

Verwendung mit Genehmigung:
- der Landesvermessung und Geobasisinformation
  Brandenburg (LGB)
- Landesbetriebes Straßenwesen
- Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
  Klimaschutz Berlin

0 1000 2000
m
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Anlage 9 Strategische Lärmkarte des Jahres 2017 für die Gemeinde Panketal | Pegelbereich LNight 

Strategische Lärmkarte der 3. Stufe
gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Panketal

Zeichenerklärung
Straße

Gebäude

Lärmschutzwand/-wall

Gemeindegebiet

Landesamt
für 

Umwelt

Datum: 29.08.2017

Berechnungsgrundlagen:
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: ALK, LGB 2016
Geländemodell: DGM 1, LGB, 2016
Straßenmodell: Umweltstraßendatenbank LfU, 2017
   Quellen: 
   - Landesbetrieb Straßenwesen, Gemeinden,
     Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
     Klimaschutz Berlin

Verwendung mit Genehmigung:
- der Landesvermessung und Geobasisinformation
- Verwendung mit Genehmigung des Landesbetriebes
  Straßenwesen
- Verwendung mit Genehmigung der Senatsverwaltung
  für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

Pegelbereich
Ln
in dB(A)

45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

 >= 70

Zeichenerklärung
Straße

Straße > 3 Mio. Kfz/a

Gebäude

Lärmschutzwand/-wall

Gemeindegebiet

Datum: 29.08.2017

Berechnungsgrundlagen:
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: ALKIS, LGB 2016
Geländemodell: DGM 1, LGB, 2016
Straßenmodell: Umweltstraßendatenbank LfU, 2017
   Quellen: 
   - Landesbetrieb Straßenwesen, Gemeinden,
     Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
     Klimaschutz Berlin

Verwendung mit Genehmigung:
- der Landesvermessung und Geobasisinformation
  Brandenburg (LGB)
- Landesbetriebes Straßenwesen
- Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
  Klimaschutz Berlin

0 1000 2000
m
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Anlage 10 Protokoll Bürgerversammlung am 15.01.2019

zertifiziert durch
TÜV Rheinland
Certipedia-ID 0000021410
www.certipedia.de

HOFFMANN-LEICHTER Kommunikation Bankverbindung
Ingenieurgesellschaft mbH Tel. / Fax: +49 (0)30 887 27 67-0 / -99 Commerzbank AG
Freiheit 6 | 13597 Berlin E-Mail: info@hoffmann-leichter.de IBAN: DE70 1008 0000 0514 7529 00
 Website: www.hoffmann-leichter.de BIC: DRESDEFF100
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Siegmar Gumz
Prokurist Handelsregister USt.-IdNr. 
Dipl.-Ing. Karsten Muraro HRB 103624 B beim Amtsgericht Charlottenburg DE 237706834

VERKEHRSPLANUNG | STRASSENENTWURF | STRASSENVERKEHRSTECHNIK
IMMISSIONSSCHUTZ | PROJEKTSTEUERUNG

Z:
\2

60
4_

LA
P-

PA
N

K 
3\

03
 P

ro
to

ko
lle

 &
 N

ot
iz

en
\2

01
9-

01
-1

6_
Pr

ot
ok

ol
l B

ür
ge

rb
et

ei
lig

un
g.

in
dd

Vo
rla

ge
 V

01
.2

Seite 1 von 4

Protokoll

Protokoll der Bürgerversammlung

Datum Uhrzeit Ort

15.01.2019 19:00 Uhr Schönower Straße 105
16341 Panketal

Teilnehmer Firma / Institution Telefon / Fax E-Mail

Herr Pladeck Gemeinde Panketal
(Sachgebiet Orts- und Regio-
nalplanung)

(0)30 94511-170
(0)30 94511-217

s.Pladeck@panketal.de

Frau Niesel HOFFMANN-LEICHTER (0)30 887 27 67-25
(0)30 887 27 67-99

andrea.niesel
@hoffmann-leichter.de

Frau Alschner HOFFMANN-LEICHTER (0)30 887 27 67-42
(0)30 887 27 67-99

anna.alschner
@hoffmann-leichter.de

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch Herrn Pladeck

TOP 2 Vorstellung der Lärmaktionsplanung durch Frau Niesel

TOP 3  Diskussion

Bürger 1
Wurde der Brückenbau an der L 314 bei der Betrachtung der Lärmkartierung be-
rücksichtigt? Wie entscheidet sich, welche Straßen bei der Lärmkartierung berück-
sichtigt werden? 

Frau Niesel

Im Jahr 2017 wurden vom LfU Verkehrszählungen durchgeführt. Entspricht das 
Ergebnis der Zählung der Untersuchungsgrenze, wird die betreffende Straße in der 
Lärmkartierung als Pflichtstraße untersucht. Weitere Straßen, die nicht als Pflicht-
straßen gelten, können jedoch freiwillig untersucht werden. Wann genau die Ver-
kehrszählungen durchgeführt wurden, kann beim LfU nachgefragt werden. 

Herr Pladeck

Die L 314 wurde freiwillig in der dritten Stufe der Lärmaktionsplanung untersucht, 
obwohl keine Pflicht vorlag. In der Maßnahmenplanung ist die Straße enthalten. 
Daher ist es unerheblich, ob die Verkehrszählung während der Brückensanierung 
stattgefunden hat oder nicht.

Bürger 2 
Wieso wird für Straßen wie der L 314 eine Geschwindigkeitbegrenzung vorgeschla-
gen? Diese ist eine der letzten Straßen in Panketal, wo noch Tempo 50 gefahren 
werden kann und wo der Verkehr noch flüssig gehalten wird.



Lärmaktionsplan (Stufe 3)
Gemeinde Panketal

Anlagen  |  35 

Fortsetzung Anlage 10
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Herr Pladeck 

Es geht bei der Lärmaktionsplanung in erster Linie darum, wie der Umgebungs-
lärm reduziert werden kann, wenn die Prüfwerte der Lärmaktionsplanung über-
schritten werden und nicht darum, den Verkehr flüssig zu halten. Der Antrag für 
die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 wurde jüngst von der Straßenver-
kehrsbehörde abgelehnt. Neue Vorschläge müssen bei der Straßenverkehrsbehörde 
beantragt werden. 

Bürger 2 Wieso ändert sich die Anzahl der Betroffenen zwischen ganztags und nachts?

Frau Niesel

Der Prüfwert für den Nachtzeitraum ist aufgrund der erhöhten Schutzbedürftigkeit 
in der Nacht geringer als am Tage. Im Nachtzeitraum resultiert daraus eine größere 
Fläche mit mehr Gebäuden / Fassaden, in der der Prüfwert überschritten wird. Da-
durch ergeben sich mehr Betroffene.

Bürger 6
Es gibt bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vor der Grund- und 
Oberschule Schwanebeck.

Herr Pladeck
Ausschlaggebend ist, wieviele von dem berechneten Lärm betroffen sind. Für Lärm-
schwerpunkte sind Maßnahmen zu prüfen. 

Bürger 5

Der Zeitraum für die Verkehrserhebung der dritten Stufe im Jahr 2017 ist aufgrund 
der Beeinflussung des Verkehrs durch den Brückenbau an der L 314 sehr unglück-
lich gewählt. Können auch eigene Zählungen berücksichtigt werden?

Der Lärm der Autobahnen A10 strahlt aufgrund der dort vorherrschenden Wind-
situation sehr in das Dorf Schwanebeck herein. Es herrschen hauptsächlich Süd-
westwinde vor. Daher müssten extra Messungen durchgeführt werden, um dies zu 
berücksichtigen.

Wieso werden die Windkraftanlagen in der Umgebung nicht in der Lärmkartierung 
einbezogen? Ist zeitnah eine weitere Kartierung möglich, in welcher die Wind-
kraftanlagen und der durch die Autobahn verursachte Lärm stärker berücksichtigt 
werden können?
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Frau Niesel

Es ist grundsätzlich möglich auch eigene Verkehrszählungen durchzuführen, wenn 
es für sinnvoll erachtet wird. 

Das Rechenmodell berücksichtigt stets eine sogenannte Mitwindsituation, sodass 
der Wind von der Lärmquelle hin zum Immissionsort weht. Es wird daher sehr wohl 
die ungünstigste Situation berücksichtigt.

Die TA Lärm regelt den Anlagenlärm in Deutschland. Für Anlagenlärm gelten Im-
missionsrichtwerte in allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) 
nachts. Diese Richtwerte liegen also deutlich unterhalb der gesundheitsrelevan-
ten Schwellenwerte der Lärmaktionsplanung von 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) 
nachts. Die zulässigen Einwirkungen durch Anlagengeräusche können also keinen 
Betroffenheitsschwerpunkt darstellen, den es im Rahmen der Lärmaktionspla-
nung zu behandeln gilt. Es besteht also bereits ein ausreichender Rechtsschutz 
vor gesundheitsrelevantem Anlagenlärm, nicht aber vor gesundheitsrelevantem 
Verkehrslärm. Aus diesem Grund ist nur der Verkehrslärm im Lärmaktionsplan be-
rücksichtigt worden.

Herr Pladeck

Wie schon gesagt, ist die L 314, obwohl sie keine Plichtstraße mehr darstellt, in 
die Untersuchung mit aufgenommen worden. Eine erneute Zählung ist daher nicht 
notwendig.

Für die Windkraftanlagen liegt eine Genehmigung durch die entsprechende Lan-
desbehörde vor, welche die Genehmigungsfähigkeit nach TA Lärm geprüft hat.

Bürger 2
Wieso werden nur Maßnahmen der L 200 im Bereich Schwanebeck vorgeschlagen, 
nicht aber am Ortseingang?

Frau Niesel

Die L 200 läuft in diesem Abschnitt hin zur A 11. Je näher die Autobahn kommt, 
desto mehr überwiegt auch der Lärm der Autobahn. Daher sind Maßnahmen ent-
lang der L 200 wenig sinnvoll. Hier müsste vor allem der Lärm von der Autobahn 
gemindert werden.

Bürger 2
Der nahe der Autobahn A 11 gelegene Lärmschutzwall führt zur Verlagerung des 
Lärms zwei bis drei Straßen weiter.

Frau Niesel

In der 2. Stufe des Lärmaktionsplans wurde die Maßnahme einer Lärmschutzwand 
entlang der Autobahn untersucht. Diese Maßnahme bewirkte jedoch keinen deut-
lichen Rückgang der Betroffenenzahlen. Wir werden die Anregung dennoch auf-
nehmen.
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Bürger 4 

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 bringt zu wenig, da die Rollgeräu-
sche dominanter sind. Zudem wird nicht kontrolliert, ob das Tempolimit eingehal-
ten wird und dies muss kontrolliert werden. Weiterhin wäre eine Ampelabschaltung 
für das Dorf Schwanebeck in der Nacht am Knotenpunk L 200 / L 313 sinnvoll, um 
den Lärm zu mindern. 

Bürger 1 Eine Ampelschaltung ist kontraproduktiv, da so durchgerast werden könnte. 

Herr Pladeck 
Den Vorschlag der Nachtabschaltung der LSA haben wir bereits mehrmals bei der 
Straßenbehörde beantragt, können ihn jedoch erneut prüfen lassen. 

Herr Pladeck
Reichen die Untersuchungsergebnisse aus, um entsprechend Maßnahmen zu be-
antragen?

Frau Niesel Ja, die Gemeinde kann Maßnahmen beantragen.

Bürger 5

In den Unterlagen zur Lärmaktionsplanung ist auch der Vorschlag aufgeführt, die 
Kfz-Fahrten allgemein zu begrenzen. Ist diese Maßnahme für den Lärmaktionsplan 
der Stufe 3 möglich? Was gäbe es denn grundsätzlich für Möglichkeiten den Ver-
kehr aus dem Dorf fernzuhalten? Wohin fließt der Verkehr aus dem Dorf denn ab?

Herr Pladeck
Der Verkehr aus dem Dorf Schwanebeck fließt in Richtung Berlin auf die A10 ab. 
Dies kann anhand der Straßenbelegungskarten vom Landesamt für Umwelt, wel-
ches Verkehrszählungen durchgeführt hat, nachvollzogen werden.

Herr Pladeck
Der Lärmaktionsplan wird bis Mitte Februar im Rathaus ausliegen und ist zudem 
auch im Internet verfügbar.  Die Verwaltung kann anschließend auf Basis des Lär-
maktionsplans Maßnahmen bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen.

Bürger 1 Wann findet die nächste Kartierung beziehungsweise Planaufstellung statt?

Herr Pladeck Die nächste Planaufstellung findet 2022 statt. 
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Anlage 11 Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange

Während der Offenlage des Berichtsentwurfs sind 13 Stellungnahmen der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange eingegangen. Die wesentlichen Stellungnahmen werden im Folgenden ver-

kürzt wiedergegeben und einer Abwägung unterzogen.

Handelsverband Berlin-Brandenburg (Stellungnahme vom 08.02.2019)

 � [...] Die im Pkt. 5.1 definierte langfristige Strategie findet im Grundsatz unsere Zustimmung, 
da sie darauf abzielt, die Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten über kurze Wege si-
cherzustellen. Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich möchten wir 
darauf hinweisen, dass die Attraktivität und Belebung der Städte wie auch Gemeinden, so 
wie vom Land Brandenburg auch immer wieder durch Maßnahmen unterstützt, eine mul-
tifunktionale Erreichbarkeit durch unterschiedliche Verkehrsangebote erfordert. Deshalb 
erneuern/ erweitern wir (unter Beachtung der Entwicklung des stationären Handels wie 
auch des Onlinehandels) unsere Hinweise für:  

 � ausreichende Fahrradstellplätze insbesondere auch für Lastenräder in Verbindung 
mit Dienstleistungsverkehr für Auslieferung von Bestellungen an Kunden

 � angleichende ÖPNV-Taktzeiten an die Öffnungszeiten der stationären Handels-, 
Gastronomie-, Kultur-, Freizeit- und Dienstleistungseinrichtungen 

 � Ausbau der Förderung des Mobilitätsangebotes für Elektrofahrzeuge/ gut erreich-
bare Ladestationen für E-Autos und E-Bikes [...]

Abwägung:

Die Hinweise werden im Bericht unter Kapitel 5.1 ergänzt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Stellungnahme vom 01.03.2019)

 � [...] Es ist nicht direkt ersichtlich, wie viele Betroffene durch die Autobahnen betroffen 
sind und welche Lärmminderungsmaßnahmen an den Autobahnen umgesetzt bzw. geplant 
sind. Es wäre sinnvoll, hierzu den Lärmaktionsplan zu ergänzen.

Abwägung:

In der Lärmaktionsplanung Stufe 3 wurden keine detaillierten Schallausbreitungsberechnungen 
durchgeführt. Eine genaue Betroffenenanzahl wurde in der 2. Stufe ermittelt. Die zu dieser Zeit 
ermittelten Schwerpunkte in der Lärmbetroffenheit wurden in der dritten Stufe erneut auf Basis 
der aktuellen Verkehrsdaten hin aufgegriffen. 

Lärmminderungmaßnahmen entlang der BAB A 11 wurden in den Lärmaktionsplan mit aufge-
nommen.

 � [...] Möglicherweise können lärmtechnisch optimierte Asphalte zukünftig auf lärmbelas-
teten Straßenabschnitten zum Einsatz kommen.
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Abwägung:

Der klassische »Flüsterasphalt« ist für innerörtliche Straßen aufgrund der Geschwindigkeiten un-
ter 60 km/h nicht geeignet. Derzeit sind verschiedene lärmarme/lärmoptimierte Asphaltarten für 
Geschwindigkeiten <60 km/h in Erprobung. Die Haltbarkeit neuer Asphaltarten befindet sich eben-
falls in der Testphase und könnten beim jetzigen Einbau mitunter intensive Unterhaltungskosten 
mit sich ziehen. 

 � [...] Das Panketal ist nun in der Anlage 3 zum Gesamtkonzept zur Lärmsanierung an 
Eisenbahnstrecken enthalten. 

Abwägung:

Der Hinweis wird im Kapitel 5.3 aufgenommen. 
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Anlage 12 Stellungnahme von Bürgern

Bezüglich des Berichtsentwurfs zur Lärmaktionsplanung der Gemeinde wurden insgesamt 

9  Stellungnahmen von Bürgern abgegeben. Die wesentlichen Stellungnahmen werden im 

Folgenden verkürzt wiedergegeben und einer Abwägung unterzogen.

Bürger 1 (Stellungnahme vom 29.01.2019)

 � Forderungen: 

 � ganztägig Tempo 30 für die L 200 in Schwanebeck-Dorf

 � Einbeziehung A10 - A11 im Gemeindegebiet bei Lärmplanungen

Abwägung:

Die BAB A10 und A11 sowie die L 200 sind Bestandteil des Pflichtstraßennetzes. Sie wurden in 
der Lärmaktionsplanung der Stufe 3 berücksichtigt. Für die Dorfstraße in Schwanebeck wird die 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ganztags als Maßnahme zur Lärmminderung emp-
fohlen. Die BAB A10 und A11 liegen nicht innerhalb der Ortschaft und stellen somit keine relevan-
ten Betroffenheitsschwerpunkte dar.  Die BAB A 11 tangiert jedoch den Betroffenheitsschwerpunkt 
entlang der L 200. In diesem Bereich werden bezüglich der Autobahn ebenfalls Schallschutzmaß-
nahmen vorgeschlagen. 

Bürger 2 (Stellungnahme vom 19.02.2019)

 � Lärm gefährdet die Gesundheit. 

 � Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren sind zuständige Gesundheitsbehörden anzu-
hören.

 � Die Gemeinde sollte sich bemühen, dass in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr qualifizier-
te Betriebseinschränkungen erfolgen (d.h. um Ersatz von Waggon mit LL-Sohlen bzw. 
K-Sohle)

 � Die Gemeinde sollte in Zusammenarbeit mit der BI »BINO« die betroffene Bevölkerung 
über gesundheitliche Folgen von Verkehrslärm informieren. (Siehe dazu NORAH-Studie 
des Landes Hessen)

 � Rechtsanspruch eines dem freiwilligen Lärmsanierungsprogramm (siehe dazu Konferenz 
der Gesundheitsminister der Länder) 

Abwägung:

Für Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Eisenbahnstrecken ist nicht die Gemeinde sondern 
das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) verantwortlich. 

Der Hinweis bezüglich des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms wird im Kapitel 5.3 aufgenom-
men. An bestehenden Schienenwegen besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Lärmschutz.
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Bürger 3 (Stellungnahme vom 12.02.2019)

 � Im Amtsblatt Nummer 14 vom 30.11.18 steht unter Beschluss P V 69/2018, 
dass die Verwaltung beauftragt wird sich bei der unteren Verkehrsbehörde für 
Geschwindigkeitsbegrenzungen einzusetzen. Wer beauftragt die Verwaltung? Ist das die 
Gemeindevertretung? Wurden dort Mehrheitsbeschlüsse gefasst? Wie sahen die aus?   
In der MOZ vom 25.2.2019 lese ich auf Seite 16, dass bereits zum zweiten mal die Untere 
Straßenverkehrsbehörde diese Anträge abgelehnt hat. Wann wurden denn die Anträge 
gestellt, die jetzt abgelehnt wurden? Hat das was mit dem Lärmaktionsplan Stufe 2 zu 
tun?

Abwägung:

Im Juni 2012 wurde der erste Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung für die L 314 durch die 
Gemeinde gestellt. Er wurde im Juni 2014 durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises ab-
gelehnt.

Im Nachgang zur 2. Stufe des LAP wurde mit Antrag vom 08.01.2016 die Einrichtung von Tempo 30 
auf der L 314 erneut beantragt und mit dem Schreiben vom 11.12.2018 der Straßenverkehrsbehörde 
nach zwei erfolgten Anhörungen erneut abgelehnt.

Der genannte Beschluss PV 69/2018 enthält den Arbeitsauftrag, einen neuen Antrag zu stellen. 
Dies ist mit Mehrheitsbeschluss in der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.10.2018 bestätigt 
worden. Die Verwaltung wird in diesem Fall durch die Gemeindevertretung beauftragt.

 � [...] Wenn man bei uns durch die sehr großflächigen Tempo 30 Zonen fährt, freut man sich 
endlich auf die Hauptstraße, um dann zügig voran zu kommen. Gerade die Bucher Straße 
ist ein Beispiel für eine sehr gut ausgebaute Durchgangsstraße. Zwischen Fahrbahn und 
Fuß- bzw. Radweg ist sogar ein Grünstreifen. Hier kann man doch niemanden vermitteln 
Tempo 30 zu fahren. Das wird für Aggressionen sorgen. Allgemein anerkannt ist, dass bei 
Unterforderung der Fahrer/innen es zu Aufmerksamkeitsdefiziten kommt und so mehr 
Unfälle geschehen. Bei einer Strecke von 5km verlängert sich die Fahrzeit um 4 Minuten, 
wenn statt 50, Tempo 30 gilt. Das würde auch den Busverkehr betreffen. Alle Fahrpläne 
müssten angepasst werden. Das beträfe auch die Anschlusszeiten an andere Buslinien und 
die Bahn.

Abwägung:

Der lärmmindernden Wirkung von Tempo 30 stehen meist Bedenken bezüglich der Leistungsfä-
higkeit der Straßen und der Fahrzeitverlängerungen gegenüber. Diese sind weitestgehend unbe-
gründet, da zum einen die Leistungsfähigkeit innerörtlicher Straßenabschnitte nicht durch die 
freie Strecke, sondern durch die Knotenpunkte bestimmt wird und zum anderen bei 30 km/h 
wegen des dann geringeren Sicherheitsabstand durchaus mehr Fahrzeuge einen Querschnitt pas-
sieren können als bei 50 km/h. Gerade in Hinblick auf die nächtliche Anordnung von Tempo 30 
kann aufgrund des in diesem Zeitraums ohnehin geringen Verkehrsaufkommens nicht von einer 
Minderung der Leistungsfähigkeit einer Straße gesprochen werden. Fahrzeitverlängerungen be-
tragen rechnerisch maximal 4,8 Sekunden pro 100 m und sind in der Praxis in Bezug auf längere 
Innerortsstrecken sogar deutlich kleiner, da auch hier der Einfluss von Knotenpunkten eine Rolle 

Fortsetzung Anlage 12
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spielt. Es lässt sich also festhalten, dass im Allgemeinen keine Einschränkung der Funktionalität 
einer innerörtlichen Straße aufgrund von Tempo 30 zu erwarten ist.

 � [...] Es ist noch nicht lange her, dass unsere Straßen in sehr schlechtem Zustand waren 
und der motorisierte Verkehr lärmintensiv. Wir haben jetzt gute Straßen und sehr mo-
derne Fahrzeuge. Auch wenn das Verkehrsaufkommen sicher höher ist, ist da schon eine 
deutliche Verbesserung eingetreten. Jeder Benzinrasenmäher und sehr viele Mofas sind da 
deutlich lauter. Tempo 30 am Tage mit der Begründung Lärmreduzierung erscheint mir 
sehr weit hergeholt.

Abwägung:

Während der Lärmaktionsplanung werden regelmäßig aktuellen Lärmschwerpunkte identifiziert in 
der Betroffene über den Schwellenwerten auftreten. Für diese Bereiche besteht die Pflicht weiter-
gehende Lärmminderungsmaßnahmen zu prüfen.

Dazu gehört die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Eine Geschwindigkeits-
reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 ergibt eine Lärmminderung um ca. 2,4 dB(A). Außerdem 
wird der Verkehrsfluss verstetigt und die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität nimmt zu. 

 � [...] Sollte sich das elektrisch betriebene Auto durchsetzen, dann steht schon fest, dass 
dieses mit einem Geräuschsimulator ausgerüstet wird. Bis etwa Tempo 50 ist das nämlich 
so leise, dass es dann gefährlich wird. Von den anderen Verkehrsteilnehmern kann es akus-
tisch kaum wahr genommen werden.

Abwägung:

Der Lärmaktionsplanung liegt stets die aktuelle Verkehrssituation zugrunde. Bei Elektroautos gilt, 
dass sie ab 30 km/h in etwa so laut sind wie Autos mit Verbrennungsmotor, da bis zu dieser 
Geschwindigkeit die Rollgeräusche überwiegen.

 � Wie auch in der Versammlung am 15.1. besprochen wurde, ist die Situation im Ortskern 
Schwanebeck, so wie dargelegt, nachvollziehbar. Die Betroffenen dort wünschen sich eine 
Ampelabschaltung wie im Ortskern Zepernick. Auch dort fahre ich öfters zu später Stunde 
lang. Das Verkehrsaufkommen nach 22 Uhr ist sehr gering. Unnötiger Lärm entsteht durch 
bremsende und anfahrende Fahrzeuge an der Ampel, die zu dieser Zeit nicht nötig ist.  
Dort sollte die Gemeinde Panketal weiter Druck bei der Verkehrsbehörde machen.

Abwägung:

Vorschlag wird übernommen. 

Bürger 4 (Stellungnahme vom 22.02.2019)

 � Anmerkungen zur Bucher Straße (L314):

Die Anzahl der Betroffenen erscheint mir aufgrund des Referenzjahres 2013 viel zu 
gering. Auf den anliegenden Grundstücken herrschte in den letzten Jahren intensive 
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Bautätigkeit zur Lückenschließung. Es wurden Einfamilienhäuser, ein Mehrfamilienhaus 
und eine Pflegeeinrichtung errichtet. Überschlägig gehe ich davon aus, dass von mind. 
40 zusätzlichen Betroffenen in der Bucher Straße auszugehen ist. Bautätigkeiten und 
Nutzungsänderungen seit 2013 erfolgten meiner Erinnerung nach auf den Grundstücken 
Bucher Straße 5, 6, 7, 9, 10, 30, 32, 53, 54, 68; sowie Straße der Jugend 21. Des weiteren 
wundert mich, dass lediglich unmittelbare Anwohner gezählt wurden. Das Gelände südlich 
der Bucher Straße steigt deutlich an, womit auch weiter südlich wohnende Bürger von 
Lärm betroffen sein dürften. 

Abwägung:

Die Anzahl der Betroffenen über den Schwellenwerten der Lärmaktionsplanung stellen generell 
nur Schätzwerte dar um Lärmschwerpunkte zu identifizieren. Die Angaben zur Betroffenenanzahl 
wurden aus der Lärmaktionsplanung der Stufe 2 entnommen. In der 3. Stufe wurde keine erneute 
Berechnung durchgeführt. Die L 314 ist gegenwärtig nicht Bestandteil des Pflichtstraßennetzes, 
wurde aber in der Lärmaktionsplanung der Stufe  3 mit untersucht und weiterhin als Lärm-
schwerpunkt identifiziert. 

Der Lärmaktionsplanung Stufe 2 kann entnommen werden, dass sich Betroffenheiten nur in der 
ersten und zweiten Häuserreihe ergeben. Die im rückwärtigen Bereich auftretenden Pegel liegen 
in der Regel (deutlich) unterhalb der Schwellenwerte.

 � Während des Berufsverkehrs zwischen 16:00 und 17:00 ist es auf dem Gehweg südlich 
der Bucher Straße, aber auch vor meinem Haus häufig vollkommen unmöglich, überhaupt 
Gespräche zu führen, da der Straßenlärm sämtliche Äußerungen übertönt. Somit ist zu 
hinterfragen an welchem Ort, zu welcher Zeit die Lärmmessungen vorgenommen wurden. 
Nicht im Bericht erwähnt wurde, dass besonders nachts Geschwindigkeitsüberschreitung 
eine wesentliche Lärmquelle darstellen. Vor allem auch durch Motorräder.

Abwägung:

Es wurde keine Schallpegelmessung durchgeführt. Die Immissionen wurden über eine 
Schallausbreitungsrechnung berechnet. Schallausbreitungsberechnungen entsprechen im Bereich 
des Verkehrslärms dem Stand der Technik. Die entsprechenden Berechnungsvorschriften beruhen 
auf einer langjährigen Empirie von Schallmessungen und weisen daher eine sehr hohe Genauigkeit 
auf. Schallberechnungen bieten gegenüber den Schallmessungen viele Vorteile. So unterliegen 
Schallberechnungen keinen Witterungseinflüssen und Schwankungen der Verkehrsbelastung. 
Schallmessungen hingegen liefern immer nur punktuelle Momentaufnahmen für einen konkre-
ten Messpunkt. Außerdem lassen sich Störeinflüsse durch andere Geräuschquellen ausschließen. 
Darüber hinaus können durch Schallberechnungen Immissionen flächendeckend ermittelt werden 
und Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schallbelastungen getroffen werden. Allein mit Messungen 
lässt sich beispielsweise die Belastung einer ganzen Stadt durch Straßenverkehrslärm praktisch 
nicht ermitteln und besonders betroffene Bereiche nicht lokalisieren. Schallberechnungen bie-
ten zudem den Vorteil dass sich aufgrund der Verwendung von (gesetzlich vorgeschriebenen) 
Richtlinien die Ergebnisse Berechnungen miteinander vergleichen lassen.
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Auf das persönliche Verhalten der Fahrer hat der Lärmaktionsplan keinen Einfluss. Als flankierende 
Maßnahme zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann über die Installation eines 
sogenannten Dialog-Displays nachgedacht werden. 

 � Ebenfalls nicht im Bericht erwähnt wurde, dass der Einbau des Flüsterasphalts mehr als acht 
Jahre zurückliegt, was relevant ist, da die lärmreduzierende Wirkung dieses Asphalttyps 
durch Kompression und Ablagerungen üblicherweise nach sechs bis acht Jahren nachlässt. 
[...]

Abwägung:

Für die Bucher Straße wurde kein »Flüsterasphalt«, sondern eine normale, aber dennoch lärmarme 
Asphaltdeckschicht zugrunde gelegt. 

 � Anmerkungen zur Bucher Chaussee (L313):

Die Zahlen zum Verkehrsaufkommen erscheinen vollkommen unrealistisch: Durch 
Beobachtung des Verkehrsaufkommens an der Ampel Dorfstraße/Bucher Chaussee ist 
schnell zu erkennen, dass mitnichten 90% des Verkehrs nach Bernau fahren. Ein wesent-
licher Teil des Verkehrs biegt nach Schwanebeck-West und Berlin-Buch ab. Was ja auch 
angesichts des dort liegenden Krankenhauses zu erwarten ist. Die Linksabbiegerspur nach 
Berlin-Buch ist häufig vollständig belegt.

Abwägung: 

Die der Lärmaktionsplanung zugrunde liegenden Verkehrsdaten werden durch das Landesamt für 
Umwelt mit der Lärmkartierung übergeben. Die Verkehrsdaten sind hinreichend genau, um damit 
Lärmschwerpunkte zu ermitteln, denn die Lärmaktionsplanung dient dazu, Lärmschwerpunkte he-
rauszufiltern und Maßnahmen zu entwickeln. 

 � [...] Nicht erwähnt ist die übermäßige Nutzung von Signalhörnern durch Rettungswagen 
in Richtung Krankenhaus Berlin-Buch. Häufig wird durchgängig von der Vierwaldstätter 
Straße bis zur Gemeindegrenze das Signalhorn verwendet. Nicht im Bericht erwähnt wur-
de, dass besonders nachts Geschwindigkeitsüberschreitung eine wesentliche Lärmquelle 
darstellen. Vor allem auch durch Motorräder.

Abwägung:

Auf die Nutzung von Signalhörnern, die aus Gründen der Sicherheit benutzt werden, hat der LAP 
keinen Einfluss. Dies gilt auch für den sogenannten »verhaltensbedingten Lärm«. Als flankierende 
Maßnahme zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann über die Installation eines 
sogenannten Dialog-Displays nachgedacht werden. 

 � [...] Es verwundert mich, dass der Lindenberger Weg, die Zillertaler Straße, die Birkholzer 
Straße und die Blankenburger Straße nicht weiter erwähnt sind, da diese meiner 
Beobachtung nach intensiv als Durchgangsstraße genutzt werden.

Abwägung:
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Innerhalb einer Lärmaktionsplanung können nicht alle Straßen untersucht werden. Es wird sich auf 
die Lärmschwerpunkte konzentriert. Beim Lindenberger Weg, der Zillertaler Straße, der Birkholzer 
Straße und der Blankenburger Straße handelt es sich um keine kartierungspflichtigen Straßen. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass diese Straßen im Vergleich zu den untersuchten 
Straßen keinen Lärmschwerpunkt darstellen. In der Stufe 2 erfolgte zudem aufgrund des öffentli-
chen Interesses eine Zusatzuntersuchung für den Lindenberger Weg. Im Ergebnis stellte sich her-
aus, dass es sich beim Lindenberger Weg seinerzeit um keinen Schwerpunkt der Lärmbetroffenheit 
handelte.

 � Der von der Stettiner Eisenbahn ausgehende Lärm wird laut Diagramm nur im direk-
ten Gleisumfeld erfasst. Aufgrund der Tallage der Gleise sind aber besonders mit 
Diesellokomotiven bespannte Zuge sowie Güterzüge mit Kesselwagen oft bis hinauf zur 
Bucher Straße deutlich, nachts teilweise auch störend wahrzunehmen.

Abwägung:

Anlage 2 bis Anlage 5 stellt die Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen 
des Bundes dar. Zu erkennen sind die farblich markierten Bereiche im Umfeld der Schienenwege, 
in denen die Schwellenwerte von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts überschritten werden. 
Die betroffenen Bereiche  befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen. Die Bucher 
Straße ist oberhalb der Schwellenwerte nicht betroffen. Die Trasse ist jedoch im freiwilligen 
Lärmsanierungsprogramm des EBA enthalten.

 � [...] Durch die derzeitige Überlastung des Flughafens Berlin-Tegels kommt es beson-
ders abends häufig vor, dass verspätete Flugzeuge Sondergenehmigungen zum Überflug 
des Gemeindegebiets außerhalb der üblichen Flugrouten erhalten. Die vorzunehmende 
Geschwindigkeitsreduktion und Kurskorrektur in Richtung Tegel erfolgt hierbei häufig 
direkt über dem Gemeindegebiet und führt zu zusätzlichen Lärmemissionen. [...]

Abwägung:

Die Gemeinde ist nicht von einer kartierungspflichtigen Flugroute betroffen. Sonderfälle werden 
nicht betrachtet.

 


